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Drucksachen-Nr. XI/1483 Bad Schwalbach, den 18.12.2025 

 Aktenzeichen: I.4 
Ersteller/in: SS  

 

Finanzmanagement  

 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin TOP Öffentlich 

Kreisausschuss 19.01.2026  nein 
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und 
Digitalisierungsausschuss 

05.02.2026  ja 

Kreistag 10.02.2026  ja 
 
 
 

Jahresabschluss 2022 des Rheingau-Taunus-Kreises 
 

I. Beschlussvorschlag: 
 
 

1. Der Kreisausschuss legt nach § 52 Abs. 1 HKO i. V. mit § 113 HGO den Jahresabschluss 
2022 des Rheingau-Taunus-Kreises mit dem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes 
dem Kreistag zur Beratung und zur Beschlussfassung vor. Der Kreisausschuss bittet den 
Kreistag um Entlastung gemäß § 52 Abs. 1 HKO i. V. mit § 114 Abs. 1 HGO. 

 
Der Kreistagsvorsitzende wird vom Kreisausschuss gebeten, die Kreistagsvorlage ohne 
vorherige Beratung im Plenum unmittelbar an den Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und 
Digitalisierungsausschuss zu überweisen.  
 

2. Der Kreistag nimmt den vom Kreisausschuss aufgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2022 
des Rheingau-Taunus-Kreises mit dem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes zur 
Kenntnis.  

 
Nach § 52 Abs. 1 HKO i. V. mit § 114 Abs. 1 HGO beschließt der Kreistag über den vom 
Rechnungsprüfungsamt geprüften Jahresabschluss 2022 des Rheingau-Taunus-Kreises und 
spricht die Entlastung des Kreisausschusses aus.  
 
Der Jahresüberschuss wird dem Ergebnisvortrag aus Vorjahren zugeführt. 
 

 

 
 
II: Sachverhalt: 
 
 
Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung vom 15. Mai 2023 das Jahresergebnis 2022 aufgestellt. Der 
Kreistag hat diesen in seiner Sitzung am 11. Juli 2023 zur Kenntnis genommen. Der Jahresabschluss 
schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 990.204,78 € ab. Die Verwaltung wurde beauftragt, 
den Jahresabschluss dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorzulegen. 
 
 
 



 
Seite 2 von 2 

 

 
 
 
Das Rechnungsprüfungsamt hat am 12. Dezember 2025 den Bericht über die Prüfung des 
Jahresabschlusses 2022 des Rheingau-Taunus-Kreises gemäß § 128 HGO erstellt, der hiermit dem 
Kreisausschuss und dem Kreistag zur weiteren Veranlassung gemäß § 113 HGO vorgelegt wird.  
 

 
 
 
 

(Sandro Zehner) 
Landrat 
 
 

 
Anlagen: 

Jahresabschluss 
Prüfbericht 

 


